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Verantwortungsvolle Gestaltung von Lieferketten
Anforderungen und Risiken: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und EU-Lieferkettenrichtlinie

Im Juli 2021 ist in Deutschland das 

Gesetz über die unternehmerischen 

Sorgfaltspflichten zur Vermeidung 

von Menschenrechtsverletzungen in 

Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflich-

tengesetz – „LkSG“) erlassen worden, das 

zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Zielrich-

tung des LkSG ist die Verbesserung der 

internationalen Menschenrechtssitua-

tion. Erstmals werden verbindliche 

Vorgaben für eine verantwortungsvolle 

Gestaltung von Lieferketten durch gro-

ße Unternehmen festgelegt.

Ausgangspunkt für die nationale ge-
setzliche Regelung waren die UN-Leit-
prinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte aus dem Jahr 2011. In 
diesen waren als Grundprinzipien die 
 ▪ Verpflichtung der Staaten zum 
Schutz der Menschenrechte,

 ▪ Verantwortung von Unternehmen 
zur Achtung der Menschenrechte 
und die 

 ▪ unternehmerische Due Diligence 
zur Vermeidung von Verstößen und 
die Durchführung von Abhilfemaß-
nahmen festgelegt.

In Deutschland wurden diese Leit-
prinzipien durch einen nationalen 
Aktionsplan 2016–2020 (NAP) um-
gesetzt. Hierbei hat es sich aber le-
diglich um einen Aufruf zur Selbst-
verpflichtung gehandelt, der keine 
Sanktionen bei Nichtbeachtung be-
inhaltete. Nachdem im Jahr 2020 
festgestellt wurde, dass nur ein 
Bruchteil der deutschen Unterneh-
men die dort festgelegten Standards 
erfüllt, wurde eine verpflichtende 
gesetzliche Regelung in Form des 
LkSG etabliert. 

Geschützte Rechtspositionen

Das LkSG hat das Ziel, menschen-
rechts- und umweltbezogenen Ri-
siken vorzubeugen, diese zu mini-
mieren bzw. zu beenden (§ 3 Abs. 1 
LkSG). Definiert sind die betroffenen 
Rechtspositionen in Form von um-
fangreichen Verbotstatbeständen 
in § 2 Abs. 2 Nr. 1–11 LkSG, welche 
die Kernbereiche Schutz der Men-
schenrechte, Arbeitnehmerschutz 
und Umweltschutz umfassen. Der 
Schutz erstreckt sich nach § 2 Abs. 2 
Nr. 12 LkSG aber auch auf sonstige 
nicht konkret definierte Rechtspo-
sitionen, deren Schutzbedürftigkeit 
„bei verständiger Würdigung aller 
in Betracht kommender Umstände 
offensichtlich ist“. 

Einhaltung der Sorgfaltspflichten

Nach § 3 Abs. 1 LkSG bestehen die 
Sorgfaltspflichten u. a. in der Ver-
pflichtung zur Einrichtung eines Ri-
sikomanagements, der Durchführung 
regelmäßiger Risikoanalysen, der 
Verankerung von Präventionsmaß-
nahmen (auch bei unmittelbaren Zu-
lieferern), der Dokumentation und in 
§ 3 Abs. 1 Nr. 9 LkSG „die Umsetzung 
von Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Risiken bei mittelbaren Zulieferern“.

Es handelt sich dabei um prozess-
orientierte Pflichten, welche die 
Unternehmen zur Entwicklung von 
effektiven und angemessenen Sorg-
faltsmaßnahmen verpflichten. Eine 
Erfolgspflicht bzw. sogar Garantie-
verpflichtung sieht das LkSG nicht 
vor. Die Unternehmen müssen aber 
die objektiv erforderlichen Maß-
nahmen im Rahmen des konkret 
Umsetzbaren und Angemessenen 
ergreifen.

Behördliche Kontrolle

Die zur Überwachung zuständige 
Behörde ist das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 
Gemäß § 14 LkSG erfolgt durch das 
BAFA eine risikobasierte Kontrolle 
entweder auf Antrag oder von Amts 
wegen.

Die behördlichen Rechte nach dem 
LkSG stellen sich zusammengefasst 
wie folgt dar:
 ▪ Prüf- und Anordnungsrecht bzgl. 
Jahresbericht (§ 13 LkSG)

 ▪ Kontrollrecht bzgl. Einhaltung 
der Sorgfaltspflichten (§ 14 Abs. 1 
Nr. 1 LkSG)

 ▪ Generalbefugnis zu geeigneten An-
ordnungen und Maßnahmen (§ 15 
Abs. 1 LkSG)

 ▪ Betretensrechte (Grundstücke, 
Geschäftsräume) (§ 16 Nr. 1 LkSG)

 ▪ Einsichtsrechte in Unterlagen und 
Aufzeichnungen (§ 16 Nr. 2 LkSG)

 ▪ Durchsuchung und Beschlagnah-
me als Ermittlungsmaßnahme 
(§ 46 OwiG)

Die kontrollierten Unternehmen ha-
ben die folgenden Verpflichtungen 
bzw. Rechte:
 ▪ Auskunftspflicht 
(§ 17 Abs. 1 LkSG)

 ▪ Auskunftsverweigerungsrecht bei 
drohender Selbstbelastung oder 
Belastung Angehöriger i.S.v. § 52 
Abs. 1 StPO, § 17 Abs. 3 LkSG)

 ▪ Herausgabepflicht 
(§ 17 Abs. 1 LkSG)

 ▪ Duldungs- und Mitwirkungspflicht 
(§ 18 LkSG)

Sanktionen bei Verstößen

Bei Verstößen gegen die Regelun-
gen des LkSG drohen unterschied-
liche und durchaus erhebliche 
Sanktionen. Nach § 23 LkSG kann 
zunächst ein Zwangsgeld in Höhe 
von bis zu 50.000 EUR verhängt 
werden.

In § 24 Abs. 1 LkSG ist eine Viel-
zahl unterschiedlicher Ordnungswid-
rigkeitstatbestände für verschiedene 
Arten von Verstößen dargestellt. Je 
nach Art und Bedeutung des konkre-
ten Verstoßes sind dabei Bußgelder 
in Höhe von bis zu 800.000 EUR bzw. 
bis zu 2 % des durchschnittlichen 
Jahresergebnisses möglich (§ 24 
Abs. 2 LkSG)! 

Darüber hinaus sollen gemäß 
§ 22 LkSG solche Unternehmen, 
gegen die ein Bußgeld von (grund-
sätzlich mit Ausnahmen) mindestens 
175.000 EUR verhängt wird, von der 
Vergabe öffentlicher Aufträge aus-
geschlossen werden. Des Weiteren 
kann ggf. ein Eintrag ins Wettbe-
werbsregister drohen.

Anwendungsbereich 

Adressat des LkSG sind Unterneh-
men mit Verwaltungssitz, Haupt-
niederlassung oder Zweignieder-
lassung in Deutschland. Das LkSG 
gilt ab 1. Januar 2023 zunächst für 
Unternehmen mit mindestens 3.000 
ab 1. Januar 2024 auch für Unter-
nehmen mit mindestens 1.000 Ar-
beitnehmern im Inland.

Kleine und mittelständische Un-
ternehmen unter diesen Schwellen-
werten sind daher nicht direkt von 
den Regelungen des LkSG betroffen. 
Aus dem Gesetz ergibt sich aber fak-
tisch deren indirekte Einbindung, 
indem in § 2 Abs. 5 LkSG festgelegt 
ist, dass die unmittelbar betroffe-
nen Unternehmen auch für deren 
„unmittelbaren und mittelbaren 
Zulieferer“ verantwortlich sind und 

deshalb letztlich gezwungen sind, 
die sich aus dem LkSG ergebenden 
Verpflichtungen auch an diese ver-
traglich weiterzugeben.

Erweiterte Definition der „Lieferkette“

Unmittelbarer Zulieferer im Sinne 
des LkSG ist ein „Partner eines Ver-
trags über die Lieferung von Waren 
oder die Erbringung von Dienstleis-
tungen, dessen Zulieferungen für die 
Herstellung des Produktes des Unter-
nehmens oder zur Erbringung und 
Inanspruchnahme der betreffenden 
Dienstleistung notwendig sind“ (§ 2 
Abs. 7 LkSG). Mittelbarer Zulieferer 
ist „jedes Unternehmen, das kein un-
mittelbarer Zulieferer ist und dessen 
Zulieferungen für die Herstellung des 
Produktes des Unternehmens oder 
zur Erbringung und Inanspruchnah-
me der betreffenden Dienstleistung 
notwendig sind“. 

Durch diese weite Auslegung sind 
u. a. auch Transportdienstleister, Spe-
diteure und andere Logistikdienst-
leister als wesentlicher Teil der 
Lieferketten zumindest mittelbar 
durch die Vorgaben aus dem LkSG 
betroffen.

Vertragliche Einbeziehung der Dienstleister

Aus den vorgenannten Gründen 
werden die jeweiligen Auftraggeber 
überprüfen müssen, in welcher Form 
deren Logistikdienstleister vertrag-
lich zur Einhaltung der Anforderun-
gen des LkSG (mit) zu verpflichten 
sind. Im Logistik-Kontext werden 
dabei insbesondere die Themen Ar-

beitnehmerschutz und Umweltschutz 
im Vordergrund stehen.

In welchem Umfang Zusatzver-
einbarungen ggf. erforderlich sind, 
hängt von der Ausgestaltung der be-
reits bestehenden Verträge ab. Eine 
situationsbedingte Prüfung und Um-
setzung ist erforderlich.

Ausblick: „EU-Lieferketten-Richtlinie“

Die EU hat im Februar 2022 einen 
Entwurf einer EU-Richtlinie über 
die unternehmerische Sorgfalts-
pflicht im Bereich der Nachhaltig-
keit (EU 2019/1937) („EU-Lieferket-
ten-RL“) veröffentlicht. Die geplante 
EU-Lieferketten-RL soll auch direkt 
für kleinere Unternehmen gel-
ten und sieht bei Verstößen neben 
Geldbußen auch eine zivilrechtli-
che Haftung und den Ausschluss 
von öffentlichen Subventionen vor 
und wird damit erheblich über die 
Anforderungen und Konsequenzen 
des LkSG hinausgehen.

Die EU-Lieferketten-RL muss zu-
nächst von der EU-Kommission ver-
abschiedet und nachfolgend in na-
tionales deutsches Recht umgesetzt 
werden. Das wird frühestens 2024 
der Fall sein. Es ist aber angezeigt, 
sich proaktiv bereits jetzt inhaltlich 
mit den geplanten strengeren Rege-
lungen auseinander zu setzen, wel-
che zukünftig eine Anpassung und 
Verschärfung des deutschen LkSG 
notwendig machen werden.
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Frankfurt am Main

 n a.fuchs@asd-law.com

 n www.asd-law.com

T +49 (0) 471 98 69 2 - 000
info@ecocool.de   www.ecocool.de

THERMOHAUBEN
Die Lösung zum Schutz temperatursensibler Fracht

  ºº Verschiedene Standardlösungen für alle Anforderungen

  ºº Alle Hauben sind Maßanfertigungen

  ºº Einfachstes Handling

  ºº Kurze Lieferzeiten

  ºº Günstig in Transport und Lagerung 

      Viele weitere Lösungen finden  
      Sie unter www.ecocool.de
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Andreas Fuchs,  
Arnecke Sibeth Dabelstein

Zur PersoN

Andreas Fuchs ist seit 2014 als speziali-
sierter Rechtsanwalt auf dem Gebiet des 
Transport- und Logistikrechts für die 
Kanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein tätig. 
Einer der besonderen Schwerpunkte der 
Anwaltskanzlei sind die Bereiche Trans-
port, Aviation, Logistik und maritime 
Wirtschaft. Vor seiner anwaltlichen Tä-
tigkeit ist Fuchs mehrere Jahre Syndikus 
eines großen auf temperaturgeführte 
Transporte und die Pharmalogistik spe-
zialisierten Logistikunternehmens ge-
wesen und kennt die Praxis daher auch 
aus dieser Perspektive. Mit einem be-
sonderen Fokus auf die Pharmalogistik 
berät Rechtsanwalt Fuchs sowohl in- 
und ausländische Logistikunternehmen, 
als auch die Auftraggeber-Seite.

Air Products liefert Wasserstoff für Rotterdamer Straßengüterverkehr

2023 erste Lkw-Wasserstofftankstelle

Air Products, Schenk Tanktrans-
port und die Niederländische Or-
ganisation für Angewandte Natur-
wissenschaftliche Forschung (TNO) 
arbeiten gemeinsam am Clean Hy-
drogen and Road Transport Project 
(CH2aRT), einem Projekt zur Ent-
wicklung von Wasserstoff-Lkw und 
einer öffentlichen Wasserstofftank-
stelle. Das Projekt konzentriert sich 
auf den Einsatz von Wasserstoff im 
Schwerlastverkehr und wird durch 
das DKTI-Transportprogramm (De-
monstration Scheme for Climate 
Technologies and Innovations in 
Transport) des niederländischen 
Ministeriums für Infrastruktur und 
Wasserwirtschaft subventioniert.

Dieses Projekt wird in Zusammen-
arbeit mit dem Rotterdamer Hafen 
durchgeführt, um die bislang größte 
Wasserstofftankstelle in den Nieder-
landen zu errichten, die zunächst 
drei emissionsfreie Lkw versorgt. 
Die Tankstelle im Botlek-Gebiet wird 

Air Products bauen, betreiben und 
grünen Wasserstoff liefern, während 
Schenk Tanktransport die Lkw für 
seine täglichen Logistikaktivitäten 
nutzen wird. TNO wird das gesamte 
Projekt überwachen und die gewon-
nenen Erkenntnisse für weitere Ent-
wicklungen und Einsatz von Wasser-
stoff im Schwerlastverkehr nutzen.

Die DKTI-Förderung unterstützt 
Projekte für nachhaltigen Verkehr. 
Das Projekt trägt auch zu den Am-
bitionen von Hytrucks bei, einem in-
ternationalen Konsortium verschie-
dener Parteien, mit dem Ziel, bis 
2025 im Dreieck Rotterdam, Nord-
rhein-Westfalen und Antwerpen 
1.000 wasserstoffbetriebene Lkw im 
Schwerlastverkehr einzusetzen. Zu 
den Parteien, die im Rahmen einer 
Absichtserklärung zusammenar-
beiten, gehören neben Air Products 
und vielen anderen auch Hafenun-
ternehmen, Transportunternehmen 
und Lkw-Hersteller. (sa) 

Stärkere Lieferkettenstörungen und sinkende Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe erwartet

BVL sieht Lage bis Mitte 2023 kritisch

Der Vorstand der Bundesvereinigung 
Logistik (BVL) befasste sich in seiner 
letzten Sitzung mit den aktuellen He-
rausforderungen in den Lieferketten. 
Einhellig zeichneten die Vorstände ein 
düsteres Bild für den weiteren Jah-
resverlauf, denn alle bisherigen Pro-
gnosen seien deutlich zu optimistisch.  
Die Zahl der Schiffe, die vor Shanghai 
auf die Entladung warten, hätte eine 
ganz neue Dimension erhalten, brach-
te Dorothea von Boxberg, Lufthansa 
Cargo, vor, allein dies würde die Wirt-
schaft massiv belasten. BVL-Markt-
experte Christian Kille zufolge würde 
es viele Monate dauern, bis sich die 
Lieferketten normalisieren. 

Als größte aktuelle Gefahr bezeich-
neten Teilnehmer aus der Industrie 
die Energiekrise und die Rohstoff-
knappheit. Der BVL-Vorstandsvor-
sitzende Thomas Wimmer zeigte sich 
über diese Einschätzungen ernüch-
tert, die über die bisher veröffent-
lichten Prognosen hinaus gingen. So 

würde die Situation bei den Lieferket-
ten und Rohstoffen in den nächsten 
Monaten deutlich schlimmer werden, 
bevor vielleicht irgendwann in 2023 
eine Besserung zu erwarten sei. Wim-
mer verwies darauf, dass Unterneh-
men weniger stark betroffen seien, 
die frühzeitig ihr Risikomanagement 
angepasst und alternative Lieferan-
ten erschlossen hätten. 

Für die Zukunft müsse sich die 
Haltung vieler Unternehmen ändern, 
machte BVL-Marktexperte Kille deut-
lich. Unabhängigkeit, Flexibilität und 
Zuverlässigkeit würden wichtiger. 
Wenn Unternehmen unabhängiger 
und autarker agieren sollen, seien 
Investitionen und Partnerschaften mit 
anderen in der Nähe notwendig, auch 
in bisher vernachlässigten Regionen. 
Kürzere Strecken würden z. B. auch 
auf den Weg zur Klimaneutralität 
einzahlen und künftig eine leichter 
umsetzbare Kreislaufwirtschaft er-
möglichen. (sa) 
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